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Was ist Urheberrecht am Bild?
«Das Urheberrecht an einem Bild 

ist das Recht des Schöpfers | der 
Schöpferin an eben diesem Bild, das 
ihm | ihr erlaubt, darüber zu be- 
stim men, was mit dem Bild gesche-
hen soll. Es entsteht in einem 
Schöpfungsakt, man muss es nicht 
an melden, registrieren oder ähn-
liches. 

So hat der Schöpfer | die Schöpfe-
rin eines Werkes oder Bildes zum 
Beispiel die Möglichkeit, selber darü- 
ber zu bestimmen, ob, wann und  
wie ein Werk veröffentlicht, verviel-
fältigt und verbreitet wird. Dies unter 
Beachtung sonstiger in der Abbildung 
allenfalls tangierter Rechte Dritter, 
also z.B. Rechte abgebildeter Per-
sonen, Eigentümern von Liegenschaf-
ten, Rechte von Dritten hinsichtlich 
abgebildeter Gegenstände und ähn li- 
chem mehr.»

Wo betrifft das Urheberrecht 
die Vereine? Welche Bilder  
sind geschützt?
«Seit Inkrafttreten des revidier-

ten Urheberrechtsgesetzes der 
Schweiz (URG) betrifft dieses Recht 
uns alle hinsichtlich Fotografien in 
unglaublich hohem Mass. Denn neu 
sind alle fotografischen Bilder ge- 
schützt. Jene mit Werkcharakter zwar 
länger (70 Jahre über den Tod des 
Urhebers hinaus), aber auch einfache 
Knipsbilder, welche die Anforderun-
gen an den Werkcharakter nicht 
erfüllen, sind immerhin 50 Jahre ab 
Herstellung geschützt. De facto kann 
man also davon ausgehen, dass je- 
des Bild geschützt ist. Also auch 
Bilder Dritter von fremden Websites.» 

Was gilt es bezüglich Bild
rechte zu beachten? 
Wo liegen die Stolpersteine?
«Zum einen sind da die Rechte 

der abgebildeten Personen zu be - 
achten. Grundsätzlich gilt, dass deren 
Erlaubnis für die Werkverwendung 
eingeholt werden muss. Dann sind die 
Rechte des Urhebers selbst zu be - 
rücksichtigen, also z.B. das Recht auf 
Namensnennung. 

Idealerweise werden schriftliche 
Abmachungen getroffen. Das muss 
nicht ‹formvollendet› geschehen, 
aber es sollte daraus hervorgehen, 
wer wem welche Rechte einräumt und 
wo das Werk oder die Werke verwen-
det werden dürfen, bzw. auch, ob es 
Einschränkungen (räumlich, zeitlich, 
örtlich) bzgl. Verwendungszwecken 
gibt. Dies mündet letztlich in eine 
eigentliche Nutzungslizenz, entgelt-
lich oder unentgeltlich, also gratis. 

Was oft unterschätzt wird, ist, in 
welchem Umfang man die Rechte 
durch den Upload auf digitale Plattfor-
men, insbesondere Social Media,  
den Betreiber | innen dieser Plattfor-
men einräumt.» 

Darf ein Verein seine Mit
glieder an Anlässen fotogra
fieren?
«Wenn er dies zuvor kundtut und 

so allen, die nicht abgebildet werden 
wollen, die Möglichkeit gibt ‹aus-
zuweichen›, ja. Wenn es lediglich für 
das ‹Vereinsblatt›, also das Print-
Publikationsorgan ist, tendenziell ja, 
auch ohne explizites Einverständ- 
nis. Schwieriger wird es, wenn ohne 
Ein willigungen ein Vereinsmitglied mit 
der Kamera herumläuft, Bilder aller 
Anwesenden macht und sie dann auf 
die Vereinswebsite stellt. Hier kön- 
nen die Abgebildeten verlangen, dass 
ihr Bild entfernt wird.»

Wer hat die Nutzungsrechte 
eines Bildes, das von einem 
Vorstandsmitglied an einem 
Vereinsanlass erstellt wurde?
Die Nutzungsrechte hat immer 

der Urheber |die Urheberin eines 
Werkes, ausser sie wurden in einer 
Vereinbarung dem Verein eingeräumt 
oder umfassend abgetreten. Andere 
Rechte (Recht am eigenen Bild, Recht 
bzgl. Abbildung einer Location, z.B. 
Clublokal) können im Bild aber enthal- 
ten sein und müssen vorgängig 
geklärt werden. Denn sonst würde er 
u.U. schadenersatzpflichtig.»

Was empfehlen Sie einem 
Verein, damit er mit Blick 
auf das Urheberrecht gut ab
gesichert ist?
«Idealerweise schliesst der  

Vereinsvorstand mit den beauftrag- 
ten Urheber| innen (Fotografen|in- 
nen) schriftliche Nutzungsverträge 
ab. Mittels Model Release (siehe 
‹Wichtige Begriffe›) lassen die Foto - 
grafen | innen sich dabei von den 
abgebildeten Personen bestätigen, 
dass sie mit der Nutzung für jeg - 
liche Publikationen für Zwecke des 
Vereins einverstanden sind (auch  
für Website und Social Media). Diese 
Schriftstücke legt er in einem Ord- 
ner oder zumindest digital ab. Wie 
gesagt, das wäre der Idealfall. Die 
Praxis sieht meist etwas anders aus. 
Eine gut praktikable Variante ist,  
dass der Verein ein Bildreglement er- 
stellt, welchem Mitglieder beim 
Eintritt in den Verein oder Vorstand 
zustimmen (siehe Fallbeispiel).»

Macht es Sinn, Passagen zu 
Urheberrecht und Bild
rechten in den Statuten auf
zunehmen? Oder sich 
beim Eintrittsgesuch in den 
Verein die Fotorechte zu
sprechen zu lassen?
«Nein, in die Statuten gehört das 

meines Erachtens nicht, dort wer- 
den der Vereinszweck und die Funk- 
tionsmodalitäten geregelt. Für das 
Urheberrecht im Verein sollten andere 
Gefässe genutzt werden.

Ich befürworte eher den Abschluss 
von Einwilligungserklärungen mit 
Widerrufsrecht mit jedem Mitglied se- 
parat und dabei sowohl individuell, 
also auf einzelne Bilder bezogen, als 
auch generell, also auf die Gesamt- 
heit aller verwendeten und veröffent-
lichten bzw. genutzten Bilder, wel- 
che das Mitglied erkennbar zeigen 
(siehe ‹Wichtige Begriffe›, Bsp. Bild - 
reglement). 

Das Widerrufsrecht sollte so for- 
muliert werden, dass sowohl das 
Unkenntlichmachen des Gesichts 
(Anonymisierung) wie auch das 
komplette Entfernen des Bildes mög- 
lich ist. Bei Bedarf kann auch ver-
einbart werden, dass für den entste-
henden Aufwand eine Pauschale  
pro Ereignis erhoben wird, denn der 
zeitliche Aufwand ist nicht zu unter- 
schätzen.»

Gilt das Recht am eigenen Bild 
auch dann, wenn die Person 
eingewilligt hat, dass sie foto
grafiert wird?
«Grundsätzlich ja, das ist natür- 

lich immer eine Frage der Formulie-
rung. Wenn ich allerdings ein Shooting 
mache um bspw. Werbung für den 
Verein und seine Aktivitäten zu ma- 
chen, dann muss ich als Verein  
auch sicher sein, dass ich dieses Bild 
dann für diesen Zweck nutzen kann. 
Hierzu dient ein sogenannter Model 
Release, mittels dessen die ab-
gebildete Person sich einverstanden 
erklärt, dass das Bild für diesen 
Zweck – oder allenfalls für alle der Be - 
werbung des Vereins dienenden 
Zwecke – eingesetzt werden darf.  
Das kann unentgeltlich oder mit  
einer kleinen Gage verknüpft sein.

Nach Schweizer Recht ist das 
zwar auch mündlich möglich, ich 
empfehle allerdings Schriftlichkeit, 
damit keine Missverständnisse 
aufkommen. Selbstverständlich sollte 
ein solches Bild dann nicht noch für 
andere artfremde Zwecke eingesetzt 
werden. Auch hat die abgebildete 
Person ein Recht darauf, dass es nicht 
missbräuchlich oder entstellend  
oder gegen die guten Sitten verstos-
send eingesetzt wird.»

Dr. iur. Rolf Corrodi ist Experte für Immaterialgüterrecht, 
Urheberrecht, Markenrecht, Lizenzrecht sowie Daten -
schutzrecht. Er ist Inhaber von Büro Corrodi GmbH 
und Dozent für InnoSuisse Startup-Kurse an ETH, UZH 
und ZHAW. Foto: zVg.

Wem gehören 

Bilder?
Dr. Rolf Corrodi im Gespräch
mit Fanni Dahinden, Fachstelle vitamin B



1. 
Verwenden Sie 
keine Bilder ohne das 
Einverständnis der 
Fotografin |des Fotografen 
und der Abgebildeten 
auf einer Website oder in 
den sozialen Medien. 

2. 
Bauen Sie ein eigenes 
Bildarchiv für Ihren Verein 
auf mit Bildern, deren 
Rechte für Sie gesichert 
sind (Recht am eigenen 
Bild und Urheberrecht).

3. 
Halten Sie Nutzungs-
rechte schriftlich fest 
und führen Sie dazu
ein gutes Ablagearchiv, 
das Sie auch bei einem 
Vorstandswechsel 
übergeben können.

Klarheit schaffen
Situation 
Ein Kletterverein hat Mühe 

mit einem ehemaligen Vor-
standsmitglied, das den Verein 
im Streit verlassen hat und 
seine zahlreichen Fotos von der 
Vereins-Homepage löschen 
lassen will. Nach längerer Aus - 
einandersetzung kann der 
Verein die Bilder behalten, mit 
dem Argument, dass die Bil- 
der ohne den Verein gar nicht 
existieren würden. 

Lösung 
Um solche Streitigkeiten 

um Nutzungsrechte von Bildern 
in Zukunft zu vermeiden, erar - 
beitet der Vorstand ein schrift- 
liches Bildreglement. Darin 
geregelt sind die Rechte der 
Abgebildeten sowie die Nut- 
zungsrechte für Bilder, die von 
(Vorstands-)Mitgliedern 
gemacht werden. Schriftlich 
festgehalten sind der Zweck, 
die Dauer der Nutzungs - 
lizenz etc. Neu gewählte Vor- 
standsmitglieder stimmen 
diesem Reglement zu. Dies wird 
im Protokoll der ersten ge - 
meinsamen Vorstandssitzung 
festgehalten.

Abmachungen schrift 
lich festhalten
Situation 
Drei Gründungsmitglieder 

eines Tierschutzvereins tre- 
ten aus dem Vorstand aus, um 
einen eigenen Verein zu grün- 
den. Sie erheben den Anspruch, 
das bei der Gründung gemein-
sam erarbeitete Logo für die 
neue Gruppierung nutzen zu 
können. Nach rechtlichen Aus- 
einandersetzungen ist die 
abtrünnige Gruppierung ein - 
sichtig, dass das Logo nicht 
einzelnen Personen, sondern 
dem bisherigen Verein als 
eigene Rechtspersönlichkeit 
gehört. Auch als Gründungs-
mitglieder steht ihnen diesbe-
züglich kein spezielles Recht zu. 

Lösung
Um ähnlichen Situationen 

vorzubeugen, achtet der Verein 
zukünftig darauf, dass Verein-
barungen jeweils schriftlich per 
Mail oder in einem Protokoll 
festgehalten werden, wenn ein 
Vorstandsmitglied etwas für 
den Verein entwickelt. 

Fotofallen vermeiden
Situation
Ein Kulturverein steht kurz 

vor der Gründung. Die Website 
ist beinahe fertig, doch es fehlt 
noch an Bildern, die die Seite 
attraktiv machen. Niemand im 
Umfeld des Vereins hat pas- 
sende Bilder, die sich für die 
Website eignen. 

Lösung
Um böse Überraschungen 

in Form von teuren Abmah-
nungen für urheberrechtlich 
geschützte Bilder zu vermei-
den, wird ein Vorstandsmitglied 
mit den Abklärungen für li- 
zenzfreie Bilder beauftragt. Sie 
findet verschiedene Platt-
formen mit tollen lizenzfreien 
Imagebildern, die kostenlos 
oder zu geringen Kosten genutzt 
werden können (siehe Liste 
‹Bildplattformen im Internet›).

Bildplattformen im Internet
Verschiedene Plattformen bieten lizenz-
freie Fotos, Illustrationen und Icons an, 
vieles kostenlos, anderes für geringe 
Lizenzgebühren. Wir haben einige zusam-
mengestellt:

Symbolbilder 
— www.pixabay.ch 
— unsplash.com
— pexels.com
— de.vecteezy.com
— picjumbo.com

Icons 
— www.flaticon.com 

Dokumentarische
— www.wordpress.org/openverse 

z.B. von Bibliotheken, öffentlichen 
Archiven (unter Creative Commons 
Lizenzen).

Typische 
Situationen 

Gute Lösungen

Gut und günstig 

Wichtige Begriffe
Urheberrechtsgesetz (URG) 

Das Gesetz schützt Urheber| innen von Werken der Literatur und 
Kunst; Künstler| innen, Musiker| innen, Filmer| innen, Fotograf|
innen. Seit 2020 sind alle Bilder und Fotografien geschützt, auch 
Schnappschüsse von Hobbyfotograf| innen! 

Bildreglement 
Ein Reglement zur Übertragung von Nut- 
zungsrechten an urheberrechtlich 
geschütztem Material und zur Nutzung 
solchen Materials durch den Verein ist 
empfehlenswert (vgl. www.vitaminb.ch/
arbeitshilfen). Die Ausarbeitung liegt in der 
Regel in der Kompetenz des Vereins-
vorstands.

Recht am eigenen Bild 
Jede Person hat ein Recht am eigenen 
Bild, kann also entscheiden, ob, wo, wann 
es als Print oder online veröffentlicht 
werden darf. Es braucht also eine Zusage 
der Abgebildeten, z.B. mit einem sog. 
Model Release. Ein ergänzendes Regle-
ment betreffend der Bildinhalte hin-
sichtlich des Rechts am eigenen Bild von 
Mitgliedern resp. der Nutzung dieses 
Materials durch den Verein ist darum eben-
falls wichtig (vgl. www.vitaminb.ch/arbeits-
hilfen).

Urheberrecht in der Musik 
Wird Musik öffentlich genutzt, muss das der SUISA gemeldet 
werden, die Urheberrechtsentschädigungen für die Musik-
schaffenden einzieht.

Hilfreiche
Tipps

Alle Bilder stammen aus dem Bildarchiv von 
vitamin B. Die porträtierten Vereine sowie 
die Fotograf | innen haben uns die Nutzungs-
rechte abgetreten.



Angebote von 
vitamin B

www.vitaminb.ch
Informationen rund um den Verein

Weiterbildung
Vorstands-Seminare und Vorabend-

Veranstaltungen

Beratung
bei Fragen rund um die Vereinsführung

www.vitaminb.ch/beratung

Publikationen von 
vitamin B

Fachblatt B-Dur
Erscheint zweimal jährlich

Die neuen Freiwilligen
GDI-Studie zur Zukunft zivilgesellschaft-

licher Partizipation

Vereins-Monitor
Spezialauswertung zum 

Freiwilligen-Monitor

Vereine in der Schweiz
Historischer Fachartikel 

Notizen für den Verein
Das Notizheft für Vorstände 

Himmel & Hölle-Spiel
8 Tipps für den Sitzungsstart

Natürlich kann man Pétanque auch in 
der Schweiz spielen. Zum Beispiel im 
Pétanque Club Bad Zurzach, der sogar über 
ein Boulodrome mit sechs Spielbahnen und 
einem Bistro verfügt.

Pétanque ist mehr als ein Spiel, Pétan - 
que ist eine Lebensphilosophie. Jeder 
Spieler, jede Spielerin hat ihre eigene Ge- 
dankenwelt und eigene Art zu spielen. Alle 
jedoch haben während dem Spiel nur die 
Kugel im Kopf, die sie gerade werfen wollen. 
Pétanque wird zu zweit, viert oder sechst 
gespielt. Immer mit nur drei Kugeln pro Per- 
son. Die Spielenden versuchen, eine oder 
mehrere ihrer Kugeln so nah wie möglich an 
der kleinen Zielkugel zu platzieren. Näher 
als die Gegner.

Wohl in keiner anderen Sportart sind 
Alter, Grösse, Gewicht, Kleidung derart 
unwichtig. Pétanque spielen Junge und 
Ältere, Sportliche und Bequeme, Meister  |  
innen und Anfänger. Im Pétanque Club Bad 
Zurzach sind alle willkommen. Oft ist der 
Bouleplatz bereits um die Mittagszeit belebt. 
Wer mag, lässt sich von den Anwesenden 
die Regeln des Spiels erklären und schon ist 
man mittendrin. 

Das Programm für die Mitglieder ist 
reichhaltig. Von April bis Oktober trifft man 
sich zum Spielen und gemütlichen Beisam-
mensein oder am Donnerstagabend zum 
Training, begleitet und gefolgt von angereg-
ten Gesprächen und Grillieren. Daneben  
gibt es Turniere in Zurzach, und Ehrgeizige 
beteiligen sich an verschiedensten Orten an 
Turnieren mit oder ohne Lizenz und sam- 

meln Punkte für den Pétanque Club Bad Zur- 
zach. Auch Aussenstehende können an  
einigen Anlässen mitmachen. Höhepunkt 
der Saison ist jeweils das Volksturnier  
im September, das Einsteigerinnen und  
Einsteigern offensteht.

Mitgliederzahl 102 
Anzahl Vorstandsmitglieder 4

Gegründet 1988
Angebote für Mitglieder Boulodrome zu 

freien Spielen, Training, Bistro und Grillieren
Angebote für alle Unentgeltliches Spielen und 
Leihkugeln auf dem Bouleplatz, Quellencup, 

Volksturnier
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Aktuell
www.vitaminb.ch

Lustvoll zusammen-
arbeiten im Verein
Vereinsvorstände investieren viel Zeit und Herzblut in 

ihr Engagement. Umso wichtiger, dass die Zusammenar- 
beit im Verein Freude macht – und Lust auf mehr. Wie  das  
geht? Unsere neuen Video Tutorials und Arbeitshilfen liefern 
Ideen dazu.

www.vitaminb.ch/vereinswissen/video-tutorials
www.vitaminb.ch/vereinswissen/arbeitshilfen

Freiwillig Engagierte 
in der Pandemie
Freiwillig Engagierte kommen besser durch die Pande-

mie – das zeigt eine neue Studie des Migros-Kulturprozent. 
Fazit: Freiwillig tätige Personen sind zufriedener mit  
ihrem Leben, erhalten mehr soziale Unterstützung, sind 
weniger sozial isoliert und leiden weniger an depressiven 
Verstimmungen.

www.vitaminb.ch/publikationen/studien

Förderimpuls 
Vereine stärken
Mit dem Förderimpuls ‹Vereinsweg› werden nachhaltig 

aufgestellte Aktivitäten und Massnahmen unterstützt,  
die das Vereinsleben vor Ort stärken und allen Vereinen einer 
Gemeinde zugutekommen. Eine Gemeinde oder mehrere 
Vereine zusammen können einen Umsetzungsbeitrag bis 
5000 Franken beantragen.

www.vitaminb.ch/vereinsweg

Video
Tutorials

 

www. caringcommunities.ch

Das Netzwerk Caring Communities ist eine 
Initiative des Migros-Kulturprozent, zusam-

men mit Gesundheitsförderung Schweiz, 
Beisheim Stiftung, Pro Senectute Schweiz, 

Ref. Kirche Kanton Zürich und der 
Stiftung Leenards.

Netzwerk Caring Communities 
 Das Netzwerk Caring Communities unterstützt und 
stärkt die Entwicklung von sorgenden Gemeinschaften 
mit Vernetzung, Wissen und Erfahrungsaustausch. Caring 
Communities sind Gemeinschaften, in denen Menschen 
füreinander sorgen und sich gegenseitig unterstüt- 
zen. Gemeinsam wird Verantwortung für Care- Aufgaben 
übernommen und gestaltet. Viele   dieser Caring Com-
munities sind als Vereine organisiert – etliche Vereine 
sind Caring Communities, ohne sich als solche zu 
benennen.

Anschubfinanzierung für Aufbau 
und Weiterentwicklung

 Haben Sie eine Idee oder ein Vorhaben, das Sie gerne 
umsetzen möchten? Das Netzwerk Caring Communities 
unterstützt kleine lokale Initiativen mit einem Beitrag 
von bis zu 5000 Franken beim Aufbau oder bei der 
Weiterentwicklung ihrer Gemeinschaft. Inspiration für 
Ihre Projektentwicklung finden Sie auf der Schweizerkarte 
der Caring Communities.

Fachtagung am 18.11.2022
 Am 18. November 2022 findet die jährliche Fach-
tagung des Netzwerks Caring Communities statt. Dieses 
Jahr steht sie im Zeichen der gelingenden Zusammen-
arbeit von Gemeinden und Caring Communities – mit 
inspirierenden Inputs, erfolgreichen Praxisbeispielen und 
viel Austausch. Die Tagung findet in Bern in der Welle 7 
statt, mit regionalen Hubs in der Romandie und im 
Tessin. 

 

Mitmachen

Förder-

impuls

Save 

the date

www.vereinsweg.ch

Vereins-

landschaft

vor Ort
stärken

Förderimpuls
für Gemeinden & 

Vereine

N° 47 November 2022
Fit für die Zukunft

Impressum
B-Dur | Fachblatt der Fachstelle vitamin B | 
2-mal pro Jahr | Auflage 11500 Exemplare
Redaktion: Fanni Dahinden, Maja Graf
Ge staltung: Mirja Lüthi, m2 Design
Fotografie: Gerry Amstutz, Anna-Tina Eberhard, 
Lukas Lienhard, Franz Rindlisbacher
Druck: Schneider Druck AG

Porträtierte Vereine (Archiv vitamin B): 
Basler Geschichte, Bierifroue plus, Concert 
Band, Familiengartenverein Susenberg, 
 Flug schnaise, Förderverein Hegnerhof, Gastro-
sophinnen, Guggenmusig 34er Höckler, Haar &
Kamm, International Project Aid, Pétanque-
Club Bad Zurzach, Pontoniere Stein am Rhein,  
SAC Baldern, Samariterverein Baden, Sentitreff, 
Solinetz, Solarkocher, Sportverein Seebach, 
StadtNatur, Tramclub Basel, Velodienst, 
WaKiTa, Walk-in Closet, 100 Marathon Club

Die Fachstelle vitamin B unterstützt Vereins-
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Weiterbildung.

vitamin B ist ein Angebot des Migros-Kultur-
prozent und wird vom Sozialdepartement der
Stadt Zürich unterstützt.
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Vereinsportrait ‹Pétanque Club Bad Zurzach› 

www.pczgz.ch 

Pétanque ist ein
bisschen wie Ferien 
Erinnerungen an verschlafene Orte im Süden Frankreichs, 
wo Männer sich im Schatten von Platanen auf einem 
gekiesten Dorfplatz stundenlang mit Kugeln vergnügen. 




